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UNIVERSITÄT HOHENHEIM Hohenheim, 28.10.2010 
Rektoramt  Az.: 055.0 
 

 

Satzung über 
Öffentliche Bekanntmachungen 

der Universität Hohenheim 
 

Auf Grund von § 8 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschulgesetz (LHG) in 
der Fassung vom 01.01.2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch das Dienstleistungsrichtli-
niengesetz Baden-Württemberg vom 17.12.2009 (GBl. 2009, 809), hat der Senat der Univer-
sität in seiner Sitzung vom 27.10.2010 nachfolgende Satzung über Öffentliche Bekanntma-
chungen der Universität Hohenheim beschlossen: 

§ 1 Amtliches Publikationsorgan der Universität 
Amtliches Publikationsorgan der Universität Hohenheim und ihrer Einrichtungen sind, soweit 
ein Gesetz nicht ein anderes vorschreibt, die „Amtlichen Mitteilungen“ der Universität Ho-
henheim. 

§ 2 Bekanntmachungen von Universitätssatzungen 
Alle Satzungen sind in vollem Wortlaut zu veröffentlichen. Daneben können andere amtliche 
Vereinbarungen von allgemeinem Interesse in den „Amtlichen Mitteilungen“ veröffentlicht 
werden. 

§ 3 Bekanntmachung 
Alle „Amtlichen Mitteilungen“ sind fortlaufend zu nummerieren. Sie werden im Intranet der 
Universität Hohenheim fortführend aufgelistet. 

§ 4 Zeitpunkt der Veröffentlichung 
Als Zeitpunkt für die öffentliche Bekanntmachung gilt der Ausgabetag der „Amtlichen Mittei-
lungen“. Der Ausgabetag ist auf dem Blatt zu vermerken. 

§ 5 Herausgabe 
Die „Amtlichen Mitteilungen“ werden vom Rektor/von der Rektorin der Universität Hohenheim 
herausgegeben. 

§ 6 Recht auf Einsicht 
Das amtliche Publikationsorgan wird durch die zuständige Stelle in der zentralen Universi-
tätsverwaltung in fortlaufender Reihe geführt. Allen Mitgliedern der Universität sowie solchen 
Personen, die ein nachvollziehbares Interesse geltend machen, ist auf Verlangen Einsicht zu 
gewähren. 



 - 3 -

§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bisher geltende Satzung vom 
16.07.1971 tritt außer Kraft. 

 

Hohenheim, den 28.10.2010 

 

 

 
Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Liebig 

- Rektor - 

 


